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Neufassung vom 23.11.2023 

in der Fassung der Änderungssatzung vom 23.05.2024 

Satzung 
über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen bei 

weisungsfreien Angelegenheiten (Verwaltungskostensatzung) 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (Sächsische Gemeinde-

ordnung - SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 

S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. 

S. 705), in Verbindung mit §§ 2 Abs. 1, 8a des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 

(SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), 

geändert durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), hat 

der Stadtrat der Großen Kreisstadt Oschatz in seiner öffentlichen Sitzung am 23.11.2023 mit 

Beschluss Nr. 2023-117 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Die Große Kreisstadt Oschatz erhebt für ihre Amtshandlungen und sonstigen individuell 
zurechenbaren öffentlich-rechtlichen Leistungen in weisungsfreien Angelegenheiten Ver-
waltungsgebühren und Auslagen (Verwaltungskosten) nach den Vorschriften dieser Sat-
zung. 

(2) Abgabenregelungen in anderen Satzungen oder Verordnungen der Großen Kreisstadt 
Oschatz bleiben hiervon unberührt. 

(3) Soweit in dieser Satzung auf gesetzliche Bestimmungen Bezug genommen wird, sind 
diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(4) Die folgenden in § 8a SächsKAG genannten Bestimmungen des Sächsischen Verwal-
tungskostengesetzes (SächsVwKG) finden bei der Erhebung von Kosten nach dieser Sat-
zung entsprechende Anwendung: 

§ 2 SächsVwKG   Begriffsbestimmungen 

§ 3 Abs. 4 bis 6 SächsVwKG  Verwaltungskostenpflicht 

§ 4 Abs. 2, 3 und 5 SächsVwKG Kostenverzeichnis, Höhe der Gebühr 

§ 6 SächsVwKG   Rahmengebühren 

§ 7 SächsVwKG   Verwaltungskosten in besonderen Fällen 

§ 8 SächsVwKG   Verwaltungskosten im Rechtsbehelfsverfahren 

§ 9 SächsVwKG   Verwaltungskostenschuldner 

§ 11 SächsVwKG   Sachliche Verwaltungskostenfreiheit 

§ 12 SächsVwKG   Persönliche Verwaltungskostenfreiheit 

§ 13 SächsVwKG   Auslagen 

§ 15 SächsVwKG   Entstehung des Verwaltungskostenanspruchs 

§ 16 SächsVwKG   Verwaltungskostenvorschuss 

§ 17 Abs. 1 bis 3 und 5 SächsVwKG Verwaltungskostenfestsetzung 

§ 18 SächsVwKG   Fälligkeit der Verwaltungskosten 

§ 19 SächsVwKG   Zurückbehaltungsrecht 

§ 20 SächsVwKG   Reihenfolge der Tilgungen 

§ 22 SächsVwKG   Säumniszuschläge 

§ 23 SächsVwKG   Zahlungsverjährung 
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§ 2 Kostenpflichtige Tatbestände und Gebührenhöhe 

(1) Die verwaltungsgebührenpflichtigen Tatbestände sowie die Höhe der Verwaltungsgebüh-
ren bestimmen sich nach dem Kostenverzeichnis, das Anlage dieser Satzung ist. 

(2) Die Gebühren bemessen sich unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes aller an 
der öffentlich-rechtlichen Leistung beteiligten Behörden und Stellen (Kostendeckungsge-
bot) und nach der Bedeutung der Angelegenheit für die Personen, denen die öffentlich-
rechtliche Leistung zuzuordnen ist. Verwaltungsaufwand sind die regelmäßig bei der Er-
bringung der öffentlich-rechtlichen Leistung anfallenden Aufwendungen, insbesondere 
Personal- und Sachaufwendungen. Ausnahmen vom Kostendeckungsgebot sind nur zu-
lässig, wenn dies aus Gründen der Billigkeit erforderlich ist. Die Gebühr darf nicht in einem 
Missverhältnis zur öffentlich-rechtlichen Leistung stehen. 

(3) Eine Verwaltungskostenpflicht besteht auch dann, wenn ein auf die Vornahme einer öf-
fentlich-rechtlichen Leistung gerichteter Antrag oder ein Rechtsbehelf zurückgenommen 
wird oder sich auf andere Art und Weise erledigt. 

(4) Amtshandlungen sind auch dann verwaltungskostenpflichtig, wenn sie nicht im Kosten-
verzeichnis enthalten sind. In diesen Fällen wird eine Gebühr erhoben, die nach im Kos-
tenverzeichnis bewerteten, vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt eine 
vergleichbare Amtshandlung, wird eine Verwaltungsgebühr von mindestens 10,00 Euro 
und höchstens 50.000,00 Euro erhoben. 

(5) Die Kostenfestsetzung innerhalb der Rahmengebühr bemisst sich nach dem Stundensatz. 

(6) Unterliegt die öffentlich-rechtliche Leistung der Umsatzsteuer, werden die Verwaltungs-
kosten zuzüglich der Umsatzsteuer erhoben. 

(7) Kostenschuldner sind verpflichtet, die zur Feststellung der Kosten erforderlichen Angaben 
wahrheitsgemäß und vollständig zu machen sowie die notwendigen Unterlagen ggf. auch 
in Urschrift oder beglaubigter Abschrift beizubringen. 

§ 3 Auslagen 

(1) Als Auslagen der an der öffentlich-rechtlichen Leistung beteiligten Behörden und Stellen 
werden erhoben, soweit im Kostenverzeichnis nicht Ausnahmen vorgesehen sind: 

1. Vergütungen und Entschädigungen, die Zeugen, Sachverständigen, Übersetzern, 
Dolmetschern und sonstigen Personen zustehen; 

2. Aufwendungen für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, ausgenom-
men die Entgelte für einfache Briefsendungen; 

3. Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen; 

4. Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschrift und sonstige Aufwendungen bei 
Ausführung von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle; 

5. Aufwendungen, die anderen Behörden oder anderen Personen für die Tätigkeit 
zustehen; 

Auslagen werden grundsätzlich in tatsächlich entstandener Höhe erhoben. 

(2) Im Kostenverzeichnis können Ausnahmen von Absatz 1 zugelassen werden. 

(3) Auslagen im Sinne des Absatzes 1 werden auch dann erhoben, wenn die kostenerhe-
bende Behörde aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder 
aus ähnlichen Gründen an andere Behörden, Einrichtungen oder Personen Zahlungen 
nicht zu leisten hat. 

§ 4 Nichterhebung, Gebührenfreiheit 

Für die Nichterhebung von Kosten sowie die Gebührenbefreiung findet neben den §§ 11 und 
12 SächsVwKG auch § 64 SGB X entsprechend Anwendung. 
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§ 5 Verwaltungskosten im Rechtsbehelfsverfahren 

(1) Für die Entscheidung über einen Rechtsbehelf ist, soweit dieser erfolglos geblieben ist, 
eine Gebühr bis zu 150 Prozent der für den angefochtenen Verwaltungsakt festzusetzen-
den Gebühr zu erheben. Ist eine Amtshandlung nur teilweise angefochten, verringert sich 
die Rechtsbehelfsgebühr entsprechend. Ist für den angefochtenen Verwaltungsakt keine 
Gebühr angefallen oder hat ein Dritter den Rechtsbehelf eingelegt, ist eine Gebühr von 
mindestens 10,00 Euro und maximal 5.000,00 Euro zu erheben.  

(2) Wird ein Rechtsbehelf zurückgenommen oder erledigt er sich auf andere Art und Weise 
bevor die Entscheidung über den Rechtsbehelf erlassen ist, beträgt die Gebühr 10 bis 75 
Prozent der für die beantragte Amtshandlung festzusetzende Verwaltungsgebühr je nach 
Fortgang der Sachbehandlung, mindestens jedoch 10,00 EUR. Wurde die sachliche Be-
arbeitung noch nicht begonnen, ist keine Gebühr zu erheben. Die Erhebung von Auslagen 
bleibt unberührt. 

(3) Hat ein Rechtsbehelf ganz oder teilweise Erfolg und wird auf diesen hin eine öffentlich-
rechtliche Leistung vorgenommen oder ein Antrag abgelehnt, bleibt die Erhebung der da-
für vorgeschriebenen Verwaltungskosten unberührt. 

(4) Hat ein Rechtsbehelf vollen Erfolg, werden keine Verwaltungskosten erhoben. Hat ein 
Rechtsbehelf zum Teil Erfolg, werden entsprechend ermäßigte Kosten erhoben.  

§ 6 Stundung, Niederschlagung und Erlass 

Für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen aus dem Aufkommen an Ver-

waltungsgebühren und Auslagen gilt das Gemeindehaushaltsrecht, insbesondere § 32 der 

Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO), entsprechend. 

§ 7 Zuwiderhandlungen 

(2) Ordnungswidrig handelt gemäß § 6 Abs. 2 SächsKAG, wer vorsätzlich oder leichtfertigt 

1. Belege ausstellt, die in tatsächlicher Hinsicht unrichtig sind, oder 

2. die zur Festsetzung der Verwaltungskosten erforderlichen Angaben nicht wahr-
heitsgemäß oder vollständig macht oder die notwendigen Unterlagen in Urschrift 
oder beglaubigter Abschrift nicht beibringt 

und es dadurch ermöglicht, eine Kommunalabgabe zu verkürzen oder nicht gerechtfertigte 
Abgabenvorteile zu erlangen (Abgabengefährdung). 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 6 Abs. 3 SächsKAG mit einer Geldbuße bis 10.000 
Euro geahndet werden. 

§ 8  Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten bei weisungsfreien Angelegenheiten 
der Stadt Oschatz, zuletzt geändert am 27.05.2004, außer Kraft. 

Oschatz, den 23.11.2023 

gez. Schmidt 
Oberbürgermeister 
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Kostenverzeichnis als Anlage zur Verwaltungskostensatzung vom 23.11.2023 

Tarif-
Nr. 

Gegenstand Gebühr in EUR 

0 
Aufwand für Verwaltungstätigkeit: Stundensatz zur Be-
rechnung nach Einstufung des/der Beschäftigten 

Einstiegsebene 1.1 – 44,61 EUR 
Einstiegsebene 1.2 – 55,75 EUR 
Einstiegsebene 2.1 – 67,36 EUR 

Mindestens 10,00 EUR 
außer bei abweichender Regelung 

1 Allgemeines 
(Die Gebühren anderer Gruppen gehen diesen Gebühren vor.) 

 

1.1 Anordnungen für den Einzelfall 10,00 – 500,00 EUR 

1.2 Beglaubigungen   

1.2.1 - von Abschriften, Kopien und dgl. 
 je angefangene Seite 0,50 EUR 

mindestens 5,00 EUR 

1.2.2 - von Unterschriften, Handzeichen und dgl. 5,00 EUR 

1.3 
Erteilung einer Bescheinigung, z. B. Unbedenklichkeits-
bescheinigung gemäß § 111 AO 

10,00 EUR – 50,00 EUR 

1.4 Akteneinsicht  

1.4.1 
- in Akten und Bücher, solange diese nicht in einem ge-

bührenpflichtigen Verfahren gewährt wird, je Akte und 
Buch 

1,00 EUR 
mindestens 5,00 EUR 

1.4.2 
- in Akten und Bücher, solange diese nicht in einem ge-

bührenpflichtigen Verfahren gewährt wird in Form einer 
(postalischen) Überlassung, je Akte und Buch 

10,00 EUR 

1.5 Fristverlängerung  

1.5.1 
- wenn der Fristablauf einen neuen Antrag erforderlich 

machen würde 

1/10 bis 1/4 der ursprünglichen 
Gebühr 

mindestens 10,00 EUR 

1.5.2 - in sonstigen Fällen 10,00 – 25,00 EUR 

1.6 Erteilung einer Zweitschrift  

1.6.1  
1/10 bis 1/2 Gebühr der Erstschrift 

mindestens 10,00 EUR 

1.6.2 - bei gebührenfreier Erstschrift 
0,75 EUR je angefangene Seite 

mindestens 10,00 EUR 

1.7 
Anfertigung von Niederschriften, Aufstellungen und dgl. 

mit Ausnahme von Rechtsbehelfen 
 

 - je angefangene Seite 10,00 EUR 
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1.8 Kopien von Schriftstücken   

1.8.1 a) lose Blätter allgemein  

1.8.1.1 - Format A4 0,50 EUR 

1.8.1.2 - Format A3 1,00 EUR 

1.8.2 b) gebundene bzw. geheftete Vorlagen  

1.8.2.1 - Format A4 2,50 EUR 

1.8.2.2 - Format A3 5,00 EUR 

1.9 
Abgabe von Druckstücken (z. B. Satzungen, Ordnun-
gen, Plänen, Verzeichnissen, Listen) 

 

 je Stück 5,00 EUR 

1.10 Kopie Abgabenbescheid 10,00 EUR 

1.11 
schriftliche Auskünfte einschließlich Vorarbeiten, die 
über Auskünfte einfacher Art hinausgehen 

nach Position 0 

1.12 
Fundsachen 
Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den 
Verlierer, Eigentümer, Finder 

 

1.12.1 - bei Sachen 
2 % des Wertes, mind. 5,00 EUR 

zusätzlicher entstandener Auf-
wand nach Position 0 

1.12.2 - bei Tieren 

mind. die nachweislich entstande-
nen Kosten für Tierarzt, Unterbrin-
gung, Verpflegung und Transport; 

zusätzlicher entstandener Auf-
wand nach Position 0 

Im Rahmen des Verwaltungsermessens und unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhält-
nismäßigkeit kann bei Fundsachen von geringem Wert auf die Erhebung der Gebühr verzichtet wer-
den. 

2 Finanzverwaltung   

2.1 Mahnung 8,00 – 40,00 EUR 

2.2 Vollstreckungsankündigung 8,00 – 40,00 EUR 

2.3 Säumniszuschläge gemäß § 240 AO 
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3 öffentliche Ordnung  

3.1 
Anordnung zur Erfüllung einer satzungsmäßigen Ver-
pflichtung 

10,00 – 250,00 EUR 

3.2 
Genehmigungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
oder Bestimmungen aus Kommunalrecht der Großen 
Kreisstadt Oschatz 

10,00 – 500,00 EUR 

3.2.1 
Erlass nachträglicher Auflagen, Rücknahme oder Wi-
derruf einer Erlaubnis 

10,00 – 250,00 EUR 

3.2.2 
Verlängerung einer Erlaubnis, deren Ablauf einen 
neuen Antrag auf Erteilung einer gebührenpflichtigen 
Erlaubnis erforderlich macht 

1/4 der für die Grunderlaubnis 
festgesetzten Gebühr 

3.2.3 
Erweiterung oder Änderung einer bestehenden Erlaub-
nis 

1/2 der für die Grunderlaubnis 
festgesetzten Gebühr 

3.2.4 Erlaubnis für Wahlwerbung kostenfrei 

3.2.5 
Einschränkung oder Untersagung einer erlaubnisfreien 
Sondernutzung 

12,50 – 25,00 EUR 

3.2.6 Erstattung oder Erlassung der Sondernutzungsgebühr 5,00 EUR 

3.2.7 
Amtshandlungen im Rahmen unerlaubt ausgeübter 
Sondernutzungen (auch soweit eine Sondernutzung 
nicht vom erlassenen Bescheid gedeckt ist 

50,00 – 250,00 EUR 

4 Marktwesen  

4.1 
Zuweisung, Ausnahmebewilligung oder deren Zurück-
nahme, nachträgliche Auflagen 

10,00 – 50,00 EUR 

5 Bauverwaltung  

5.1 Erteilung eines Negativzeugnisses gemäß § 24 BauGB 30,00 EUR 

5.2 Hausnummernvergabe 15,00 EUR 

6 weitere Amtshandlungen   

6.1 
Genehmigung zum Führen des gemeindlichen Wap-
pens bzw. der gemeindlichen Flagge 

50,00 EUR 

 

 


